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Bau- und Planungsamt
Bezeichnung der Vorlage:

Aufstellung der vorhabenbezogenen 3.
Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 im
Bereich Sandwall 1, hier: Beratung und
Beschlussfassung über den
Durchführungsvertrag

Genehmigungsvermerk
vom: 23.06.2011

Der Amtsdirektor

Sachbearbeitung durch:

Herr Koblun

Sachdarstellung mit Begründung:

Voraussetzung für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist grundsätzlich, dass die
Vorhabenträgerin oder der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens bereit und in der
Lage ist und sich zur Durchführung in einer bestimmten Frist sowie zur gänzlichen oder
teilweisen Tragung der Planungs- und Erschließungskosten in einem Durchführungsvertrag
verpflichtet (§ 12 Abs. 1 BauGB).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann nur beschlossen werden, wenn auch der vom
Vorhabenträger unterschriebene Durchführungsvertrag vorliegt. Dem Durchführungsvertrag
muss die Stadtvertretung zustimmen. Der Entwurf des Durchführungsvertrages zur
Aufstellung der vorhabenbezogenen 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 im Bereiche
Sandwall 1 liegt nun zur Beratung vor.

Beschlussempfehlung:

1) Dem Entwurf des Durchführungsvertrages zur Aufstellung der vorhabenbezogenen 3.
Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 im Bereich Sandwall 1 wird in der vorliegenden
Fassung vom 01.02.2024

a) zugestimmt

oder

b) mit folgenden Änderungen zugestimmt:
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2) Der Bürgermeister wird beauftragt, den Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger
abzuschließen.

Anlagen:

Entwurf des Durchführungsvertrages zur Aufstellung der vorhabenbezogenen 3. Änderung
des Bebauungsplans Nr. 17 im Bereich Sandwall 1 in der Fassung vom 01.02.2024

Zur Vorlage erkläre ich mein Einverständnis gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung.

Bürgermeister


